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GmbH-Recht
Bundesministerium der Justiz

Mit dem Gesetz zur Modernisierung des 
GmbH-Rechts und zur Bekämpfung von 
Missbräuchen wurde die umfassendste Re-
form des GmbH-Rechts seit Bestehen des 
GmbH-Gesetzes von 1892 abgeschlossen.

„Mit dem Abschluss der seit langem erwarteten 
Reform ist das GmbH-Recht im 21. Jahrhun-
dert angekommen. Die Wettbewerbsfähigkeit 
der GmbH - insbesondere auch im internati-
onalen Vergleich - wird gestärkt. Sie ist eine 
moderne, schlanke Rechtsform für den Mittel-
stand. Existenzgründern steht künftig mit der 
haftungsbeschränkten Unternehmergesell-
schaft zusätzlich eine Einstiegsvariante der 
GmbH zur Verfügung. Aber nicht nur die Grün-
dung einer GmbH wird einfacher, schneller und 
kostengünstiger, sondern das neue GmbH-
Recht ist insgesamt moderner und praxistaug-
licher geworden. Da die Attraktivität der GmbH 
als Rechtsform nicht zuletzt davon abhängt, 
dass Gläubiger in Fällen der Krise und der In-
solvenz wirksam geschützt werden, haben wir 
zudem den Schutz vor Missbrauch verbes-
sert“, erläuterte die zu diesem Zeitpunkt amtie-
rende Bundesjustizministerin Brigitte Zypries.

Die grundlegende Modernisierung des GmbH-
Rechts orientierte sich an folgenden Maximen: 
Flexibilisierung und Deregulierung auf der ei-
nen Seite, Bekämpfung der Missbrauchsge-
fahr auf der anderen. Besondere Neuerungen 
sind das Musterprotokoll für unkomplizierte 
GmbH-Standardgründungen sowie eine neue 
GmbH-Variante, die ohne Mindeststammkapi-
tal auskommt.

Die wesentlichen Inhalte der 
Neuregelung im Einzelnen:

1. �Beschleunigung von  
Unternehmensgründungen

Ein Kernanliegen der GmbH-Novelle ist die 
Erleichterung und Beschleunigung von Un-
ternehmensgründungen. Hier wurde häufig 
ein Wettbewerbsnachteil der GmbH gegen-
über ausländischen Rechtsformen wie der 
englischen Limited gesehen, weil in vielen 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union gerin-
gere Anforderungen an die Gründungsformali-
en und die Aufbringung des Mindeststammka-
pitals gestellt werden.

a) Erleichterung der Kapitalaufbringung 
und Übertragung von Geschäftsanteilen
•	� Das neue GmbH-Recht kennt zwei Varian-

ten der GmbH. Neben die bewährte GmbH 
mit einem Mindeststammkapital von 25.000 
Euro tritt die haftungsbeschränkte Unter-
nehmergesellschaft (§ 5a GmbHG). Sie bie-
tet eine Einstiegsvariante der GmbH und ist 

für Existenzgründer interessant, die zu Be-
ginn ihrer Tätigkeit wenig Stammkapital ha-
ben und benötigen - wie zum Beispiel im 
Dienstleistungsbereich. Bei der haftungsbe-
schränkten Unternehmergesellschaft han-
delt es sich nicht um eine neue Rechts-
form, sondern um eine GmbH, die ohne 
bestimmtes Mindeststammkapital gegrün-
det werden kann. Diese GmbH darf ihre Ge-
winne aber nicht voll ausschütten. Sie soll 
auf diese Weise das Mindeststammkapital 
der normalen GmbH nach und nach anspa-
ren.

•	� Die Gesellschafter können jetzt individu-
ell über die jeweilige Höhe ihrer Stamm-
einlagen bestimmen und sie dadurch bes-
ser nach ihren Bedürfnissen und finanziellen 
Möglichkeiten ausrichten. Jeder Geschäfts-
anteil muss nun nur noch auf einen Betrag 
von mindestens einem Euro lauten. Bei Neu-
gründungen bzw. Kapitalerhöhungen kann 
von vornherein eine flexible Stückelung ge-
wählt werden, vorhandene Geschäftsanteile 
können leichter gestückelt werden.

•	� Die Flexibilisierung setzt sich bei den Ge-
schäftsanteilen fort. Geschäftsanteile kön-
nen leichter aufgeteilt, zusammengelegt und 
einzeln oder zu mehreren an einen Dritten 
übertragen werden.

•	� Rechtsunsicherheiten im Bereich der Ka-
pitalaufbringung werden dadurch beseitigt, 
dass das Rechtsinstitut der „verdeckten 
Sacheinlage“ im Gesetz klar geregelt wird. 
Eine verdeckte Sacheinlage liegt vor, wenn 
zwar formell eine Bareinlage vereinbart und 
geleistet wird, die Gesellschaft bei wirt-
schaftlicher Betrachtung aber einen Sach-
wert erhalten soll (z. B. ein Fahrzeug). Die 
für die Praxis schwer einzuhaltenden Vor-
gaben der Rechtsprechung zur verdeckten 
Sacheinlage sowie die einschneidenden 
Rechtsfolgen, die dazu führen, dass der Ge-
sellschafter seine Einlage im Ergebnis häu-
fig zweimal leisten muss, wurden fast ein-
hellig kritisiert. Das Gesetz sieht daher vor, 
dass der Wert der geleisteten Sache auf die 
Bareinlageverpflichtung des Gesellschafters 
angerechnet wird. Die Anrechnung erfolgt 
erst nach Eintragung der Gesellschaft in das 
Handelsregister. Weiß der Geschäftsführer 
von der geplanten verdeckten Sacheinlage, 
liegt also eine vorsätzliche verdeckte Sach-
einlage vor, so darf er in der Handelsregis
teranmeldung nicht versichern, die Barein-
lage sei erfüllt. Es gibt hier kein Recht zur 
Lüge.

b) Einführung von Musterprotokollen
Für unkomplizierte Standardgründungen (u. a. 
Bargründung, höchstens drei Gesellschafter) 
werden zwei beurkundungspflichtige Muster-

protokolle als Anlage zum GmbH-Gesetz zur 
Verfügung gestellt. Die GmbH-Gründung wird 
einfacher, wenn ein Musterprotokoll verwendet 
wird. Die Vereinfachung wird vor allem durch 
die Zusammenfassung von drei Dokumenten 
(Gesellschaftsvertrag, Geschäftsführerbestel-
lung und Gesellschafterliste) in einem bewirkt. 
Bei der haftungsbeschränkten Unternehmer-
gesellschaft mit geringem Stammkapital wird 
die Gründung unter Verwendung eines Muster-
protokolls darüber hinaus aufgrund einer kos
tenrechtlichen Privilegierung zu einer echten 
Kosteneinsparung führen.

c) Beschleunigung der Registereintragung
Die Eintragung einer Gesellschaft in das Han-
delsregister wurde bereits durch das Anfang 
2007 in Kraft getretene Gesetz über elektro-
nische Handelsregister und Genossenschafts-
register sowie das Unternehmensregister 
(EHUG) erheblich beschleunigt. Danach wer-
den die zur Gründung der GmbH erforder-
lichen Unterlagen grundsätzlich elektronisch 
beim Registergericht eingereicht. Es kann 
dann unverzüglich über die Anmeldung ent-
scheiden und die übermittelten Daten unmittel-
bar in das elektronisch geführte Register über-
nehmen.

Das MoMiG verkürzt die Eintragungszeiten 
beim Handelsregister weiter:
•	� Bislang konnte eine Gesellschaft nur dann 

in das Handelsregister eingetragen wer-
den, wenn bereits bei der Anmeldung zur 
Eintragung eine staatliche Genehmigungs-
urkunde vorlag (§ 8 Abs. 1 Nr. 6 GmbHG 
a.F.). Das betraf zum Beispiel Handwerks- 
und Restaurantbetriebe oder Bauträger, die 
eine gewerberechtliche Erlaubnis brauchen. 
Das langsamste Verfahren bestimmte also 
das Tempo. Diese Rechtslage erschwerte 
und verzögerte die Unternehmensgrün-
dung erheblich. Jetzt müssen GmbHs wie 
Einzelkaufleute und Personenhandelsge-
sellschaften keine Genehmigungsurkunden 
mehr beim Registergericht einreichen. Das 
erleichtert den Start.

•	� Vereinfacht wird auch die Gründung von 
Ein-Personen-GmbHs. Besondere Sicher-
heitsleistungen sind nicht mehr erforderlich.

•	� Es wird ausdrücklich klargestellt, dass das 
Gericht bei der Gründungsprüfung nur dann 
die Vorlage von Einzahlungsbelegen oder 
sonstigen Nachweise verlangen kann, wenn 
es erhebliche Zweifel hat, ob das Kapital 
ordnungsgemäß aufgebracht wurde. Bei 
Sacheinlagen wird die Werthaltigkeitskon-
trolle durch das Registergericht auf die Fra-
ge beschränkt, ob eine „nicht unwesentliche“ 
Überbewertung vorliegt. Dies entspricht der 
Rechtslage bei der Aktiengesellschaft. Nur 
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bei entsprechenden Hinweisen kann damit 
künftig im Rahmen der Gründungsprüfung 
eine externe Begutachtung veranlasst wer-
den.

•	� Die Verwendung des Musterprotokolls wird 
ebenfalls zur Beschleunigung führen, denn 
es wird weniger Nachfragen der Registerge-
richte geben.

2.	�Erhöhung der Attraktivität  
der GmbH als Rechtsform

Durch ein Bündel von Maßnahmen wird die At-
traktivität der GmbH nicht nur in der Gründung, 
sondern auch als „werbendes“, also am Markt 
tätiges Unternehmen erhöht. Gleichzeitig wer-
den Nachteile der deutschen GmbH im Wett-
bewerb der Rechtsformen ausgeglichen.

a) �Verlegung des Verwaltungssitzes  
ins Ausland

Als ein Wettbewerbsnachteil wurde bisher an-
gesehen, dass EU-Auslandsgesellschaften 
nach der Rechtsprechung des EuGH in den 
Urteilen Überseering und Inspire Art ihren Ver-
waltungssitz in einem anderen Staat - also 
auch in Deutschland - wählen können. Die-
se Auslandsgesellschaften sind in Deutsch-
land als solche anzuerkennen. Umgekehrt 
hatten deutsche Gesellschaften diese Mög-
lichkeit bislang nicht. Durch die Streichung des 
§ 4a Abs. 2 GmbHG wird es deutschen Gesell-
schaften nunmehr ermöglicht, einen Verwal-
tungssitz zu wählen, der nicht notwendig mit 
dem Satzungssitz übereinstimmt. Dieser Ver-
waltungssitz kann auch im Ausland liegen. 
Damit wird der Spielraum deutscher Gesell-
schaften erhöht, ihre Geschäftstätigkeit auch 
außerhalb des deutschen Hoheitsgebiets zu 
entfalten. Das kann z. B. eine attraktive Mög-
lichkeit für deutsche Konzerne sein, ihre Aus-
landstöchter in der Rechtsform der vertrauten 
GmbH zu führen.

b) �Mehr Transparenz bei  
Gesellschaftsanteilen

Nach dem Vorbild des Aktienregisters gilt künf-
tig nur derjenige als Gesellschafter, der in die 
Gesellschafterliste eingetragen ist. So kön-
nen Geschäftspartner der GmbH lückenlos 
und einfach nachvollziehen, wer hinter der Ge-
sellschaft steht. Veräußerer und Erwerber von 
Gesellschaftsanteilen erhalten den Anreiz, die 
Gesellschafterliste aktuell zu halten. Weil die 
Struktur der Anteilseigner transparenter wird, 
lassen sich Missbräuche - wie zum Beispiel 
Geldwäsche - besser verhindern.

c) �Gutgläubiger Erwerb von  
Gesellschaftsanteilen

Die Gesellschafterliste dient als Anknüpfungs-
punkt für einen gutgläubigen Erwerb von Ge-
schäftsanteilen. Wer einen Geschäftsanteil er-
wirbt, kann darauf vertrauen, dass die in der 
Gesellschafterliste verzeichnete Person auch 

wirklich Gesellschafter ist. Ist eine unrichtige 
Eintragung in der Gesellschafterliste für min-
destens drei Jahre unbeanstandet geblieben, 
so gilt der Inhalt der Liste dem Erwerber ge-
genüber als richtig. Entsprechendes gilt für 
den Fall, dass die Eintragung zwar weniger 
als drei Jahre unrichtig, die Unrichtigkeit dem 
wahren Berechtigten aber zuzurechnen ist. Die 
vorgesehene Regelung schafft mehr Rechts-
sicherheit und senkt die Transaktionskosten. 
Bislang geht der Erwerber eines Geschäftsan-
teils das Risiko ein, dass der Anteil einem an-
deren als dem Veräußerer gehört. Die Neure-
gelung führt zu einer erheblichen Erleichterung 
für die Praxis bei Veräußerung von Anteilen äl-
terer GmbHs.

d) Sicherung des Cash-Pooling
Das bei der Konzernfinanzierung internatio-
nal gebräuchliche Cash-Pooling wird gesichert 
und sowohl für den Bereich der Kapitalauf-
bringung als auch den Bereich der Kapitaler-
haltung auf eine verlässliche Rechtsgrundlage 
gestellt. Cash-Pooling ist ein Instrument zum 
Liquiditätsausgleich zwischen den Unterneh-
mensteilen im Konzern. Dazu werden Mittel 
von den Tochtergesellschaften an die Mutter-
gesellschaft zu einem gemeinsamen Cash-
Management geleitet. Im Gegenzug erhalten 
die Tochtergesellschaften Rückzahlungsan-
sprüche gegen die Muttergesellschaft.

Obwohl das Cash-Pooling als Methode der 
Konzernfinanzierung als ökonomisch sinn-
voll erachtet wird, war auf Grund der neueren 
Rechtsprechung des BGH zu § 30 GmbHG in 
der Praxis Rechtsunsicherheit über dessen 
Zulässigkeit entstanden. Das MoMiG greift die 
Sorgen der Praxis auf und trifft eine allgemei-
ne Regelung. Sie reicht über das Cash-Poo-
ling hinaus und kehrt zur bilanziellen Betrach-
tung des Gesellschaftsvermögens zurück: 
Danach kann eine Leistung der Gesellschaft 
an einen Gesellschafter dann nicht als verbo-
tene Auszahlung von Gesellschaftsvermögen 
gewertet werden, wenn ein reiner Aktivtausch 
vorliegt, also der Gegenleistungs- oder Rück-
erstattungsanspruch der Gesellschaft gegen 
den Gesellschafter die Auszahlung deckt und 
zudem vollwertig ist. Eine entsprechende Re-
gelung gilt auch im Bereich der Kapitalaufbrin-
gung. Diese stellt allerdings strengere Anfor-
derungen: Im Bereich der Kapitalaufbringung 
ist erforderlich, dass der Rückgewähranspruch 
nicht nur vollwertig, sondern liquide ist. Er 
muss also jederzeit fällig sein oder durch frist-
lose Kündigung durch die Gesellschaft fällig 
gestellt werden können. Denn beispielsweise 
bei einem erst nach längerer Zeit kündbaren 
Darlehen ist eine Prognose sehr unsicher, ob 
der Rückzahlungsanspruch tatsächlich voll-
wertig ist. Zudem ist das Hin- und Herzahlen 
in der Anmeldung der Gesellschaft offenzule-
gen, damit der Registerrichter prüfen kann, ob 
die Voraussetzungen einer Erfüllungswirkung 
trotzdem gegeben sind.

e) �Deregulierung des  
Eigenkapitalersatzrechts

Die sehr komplex gewordene Materie des Ei-
genkapitalersatzrechts (§§ 30 ff. GmbHG) wird 
erheblich vereinfacht und grundlegend dere-
guliert. Beim Eigenkapitalersatzrecht geht es 
um die Frage, ob Kredite, die Gesellschafter 
ihrer GmbH geben, als Darlehen oder als Ei-
genkapital behandelt werden. Das Eigenkapi-
tal steht in der Insolvenz hinter allen anderen 
Gläubigern zurück. Grundgedanke der Neure-
gelung ist, dass die Organe und Gesellschaf-
ter der gesunden GmbH einen einfachen und 
klaren Rechtsrahmen vorfinden sollen. Dazu 
wurden die Rechtsprechungs- und Gesetzes-
regeln über die kapitalersetzenden Gesell-
schafterdarlehen (§§ 32a, 32b GmbHG a.F.) im 
Insolvenzrecht neu geordnet; die sogenannten 
„Rechtsprechungsregeln“ nach § 30 GmbHG 
wurden aufgehoben. Eine Unterscheidung 
zwischen „kapitalersetzenden“ und „normalen“ 
Gesellschafterdarlehen gibt es nicht mehr.

Das MoMiG setzt den Kurs fort, die Fortfüh-
rung und Sanierung von Unternehmen im In-
solvenzfall zu erleichtern, den schon das 
Gesetz zur Vereinfachung des Insolvenzver-
fahrens vom 13. April 2007 eingeschlagen hat-
te. Hat ein Gesellschafter der GmbH Vermö-
genswerte zur Nutzung überlassen, kann er 
künftig seinen Aussonderungsanspruch wäh-
rend der Dauer des Insolvenzverfahrens, 
höchstens aber für eine Zeit von einem Jahr ab 
dessen Eröffnung, nicht geltend machen. Dem 
Gesellschafter wird dafür ein finanzieller Aus-
gleich zugebilligt. Diese Regelung beseitigt die 
Gefahr, dass dem Unternehmen mit der Eröff-
nung des Insolvenzverfahrens Gegenstände 
nicht mehr zur Verfügung stehen, die für eine 
Fortführung des Betriebes notwendig sind. Be-
stehen Sanierungschancen, wird es dem In-
solvenzverwalter regelmäßig innerhalb der 
Jahresfrist möglich sein, eine Vereinbarung zu 
erreichen, die die Fortsetzung des schuldne-
rischen Unternehmens ermöglicht. Diese Re-
gelung ersetzt die bisherige „eigenkapitalerset-
zende Nutzungsüberlassung“.

3. Bekämpfung von Missbräuchen
Die aus der Praxis übermittelten Missbrauchs-
fälle im Zusammenhang mit der Rechtsform 
der GmbH werden durch verschiedene Maß-
nahmen bekämpft:
•	� Die Rechtsverfolgung gegenüber Gesell-

schaften wird beschleunigt. Diese schei-
tert heute oft schon daran, dass die Gesell-
schaften sich der Zustellung von Mahnungen 
und Klagen entziehen. Deshalb muss zu-
künftig in das Handelsregister eine inlän-
dische Geschäftsanschrift eingetragen wer-
den. Dies gilt auch für Aktiengesellschaften, 
Einzelkaufleute, Personenhandelsgesell-
schaften sowie Zweigniederlassungen (auch 
von Auslandsgesellschaften). Wenn unter 
dieser eingetragenen Anschrift eine Zustel-
lung (auch durch Niederlegung) faktisch un-
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möglich ist, wird gegenüber juristischen Per-
sonen (also insbesondere der GmbH) die 
sofortige öffentliche Zustellung im Inland er-
öffnet. Dies bringt den Gläubigern eine ganz 
erhebliche Vereinfachung der Rechtsverfol-
gung.

•	� Hat die Gesellschaft keinen Geschäftsführer 
mehr, so sind die Gesellschafter jetzt ver-
pflichtet, bei Zahlungsunfähigkeit und Über-
schuldung einen Insolvenzantrag zustellen. 
Die Insolvenzantragspflicht kann durch „Ab-
tauchen“ der Geschäftsführer nicht mehr 
umgangen werden.

•	� Geschäftsführer, die Beihilfe zur Ausplün-
derung der Gesellschaft durch die Gesell-
schafter leisten und dadurch die Zahlungs-
unfähigkeit der Gesellschaft herbeiführen, 
werden stärker in die Pflicht genommen wer-
den. Dazu wird das sog. Zahlungsverbot in § 
64 GmbHG erweitert.

•	� Die bisherigen Ausschlussgründe für Ge-
schäftsführer (§ 6 Abs. 2 Satz 3 GmbHG, § 
76 Abs. 3 Satz 3 AktG) werden um Verur-
teilungen wegen Insolvenzverschleppung, 
falscher Angaben und unrichtiger Darstel-
lung sowie Verurteilungen auf Grund allge-
meiner Straftatbestände mit Unternehmens-
bezug (§§ 263 bis 264a und §§ 265b bis § 
266a StGB) erweitert. Zum Geschäftsführer 
kann also nicht mehr bestellt werden, wer 
gegen zentrale Bestimmungen des Wirt-
schaftsstrafrechts verstoßen hat. Das gilt 
auch bei Verurteilungen wegen vergleich-
barer Straftaten im Ausland. Außerdem haf-
ten künftig Gesellschafter, die vorsätzlich 
oder grob fahrlässig einer Person, die nicht 
Geschäftsführer sein kann, die Führung der 
Geschäfte überlassen, der Gesellschaft für 
Schäden, die diese Person der Gesellschaft 
zufügen.

Hinweise für Gründer
Die Hinweise können nicht alle denkbaren Fall-
gestaltungen abdecken und keinesfalls eine 
rechtliche Beratung im Einzelfall ersetzen.

1) �Was ist der Unterschied zwischen der 
Unternehmergesellschaft (haftungsbe-
schränkt) und der „klassischen“ GmbH?

Die Unternehmergesellschaft (haftungsbe-
schränkt) ist keine eigene Rechtsform, son-
dern eine besondere Variante der GmbH. Sie 
soll insbesondere Existenzgründern, die am 
Anfang sehr wenig Stammkapital haben und 
benötigen (z.B. im Dienstleistungsbereich), 
den Zugang zu einer Kapitalgesellschaft er-
möglichen. Es handelt sich dabei nicht um eine 
neue Rechtsform, sondern um eine GmbH, die 
ohne bestimmtes Mindeststammkapital ge-
gründet werden kann. Die Sonderregeln finden 
sich in § 5a GmbHG. Mit der Bezeichnung als
„Unternehmergesellschaft (haftungsbe-
schränkt)“ bzw. „UG (haftungsbeschränkt)“ 
grenzt sich die Unternehmergesellschaft klar 
von der klassischen GmbH ab. Allen Beteilig
ten ist dadurch ersichtlich, dass es sich um 

eine Gesellschaft mit geringer Kapitalausstat-
tung handelt. 

Weil das Mindeststammkapital bei der Unter-
nehmergesellschaft flexibel gewählt werden 
kann, muss es im Gegenzug in bar und vor 
der Anmeldung zum Handelsregister in voller 
Höhe aufgebracht werden. Sacheinlagen sind 
dabei ausgeschlossen.

Gewinne dürfen nicht in voller Höhe ausge-
schüttet werden. 25 Prozent des Gewinns müs-
sen so lange in eine gesetzliche Rücklage flie-
ßen, bis das Mindeststammkapital von 25.000 
Euro aufgebracht ist. Eine zeitliche Frist gibt es 
dafür nicht. Erhöht die Gesellschaft ihr Stamm-
kapital auf mindestens 25.000 Euro, fallen die 
Beschränkungen weg. Der Gesellschaft steht 
es frei, in eine „normale“ GmbH umzufirmie-
ren oder aber die Bezeichnung als Unterneh-
mergesellschaft (haftungsbeschränkt) beizu-
behalten.

2) �Gründung einer GmbH/Unternehmerge-
sellschaft (haftungsbeschränkt)

a) Stammkapital
Das Mindeststammkapital beträgt bei der klas-
sischen GmbH wie bisher 25.000 Euro. Bei 
der Unternehmergesellschaft (haftungsbe-
schränkt) kann das Stammkapital variabel zwi-
schen einem Euro und 24.999 Euro gewählt 
werden. Das zu wählende Stammkapital sollte 
sich jedoch am konkreten Bedarf für die beab-
sichtigte Geschäftstätigkeit orientieren, denn je 
niedriger das Stammkapital ist, desto höher ist 
die Insolvenzgefahr. Die Unternehmensgrün-
dung mit einem Euro Stammkapital ist theore-
tisch möglich, sinnvoll ist sie nicht.

b) Geschäftsanteil
Jeder Geschäftsanteil muss nun nur noch auf 
einen Betrag von mindestens einem Euro lau-
ten. Die Gesellschafter können dadurch indivi-
duell über die jeweilige Höhe ihrer Stammein-
lagen bestimmen und sie dadurch besser nach 
ihren Bedürfnissen und finanziellen Möglich-
keiten ausrichten.

c) Formvorschriften bei der Gründung
Die GmbH wird von mindestens einem Gesell-
schafter gegründet. Sonderregelungen für die 
Ein-Personen-GmbH gibt es im neuen GmbH-
Recht nicht mehr. Der Gesellschaftsvertrag 
muss notariell beurkundet werden. Für un-
komplizierte Standardgründungen stellt das 
GmbH-Gesetz jetzt zwei Musterprotokolle als 
Anlage zum GmbH-Gesetz zur Verfügung – 
eines für Ein-Personen-Gründungen, ein wei-
teres für Mehr-Personen-Gründungen bis ma-
ximal drei Personen. Das Musterprotokoll kann
sowohl für die klassische GmbH als auch für 
die Unternehmergesellschaft (haftungsbe-
schränkt) verwendet werden. Das Musterpro-
tokoll fasst drei Dokumente (Gesellschafts-
vertrag, Geschäftsführerbestellung und 
Gesellschafterliste) in einem zusammen.

d) Gründungskosten
Es fallen Kosten für die Beurkundung des Ge-
sellschaftsvertrages und die Anmeldung der 
Gesellschaft zum Handelsregister an. Bei 
der UG (haftungsbeschränkt) mit geringem 
Stammkapital wird die Gründung unter Ver-
wendung eines Musterprotokolls zu einer ech-
ten Kosteneinsparung führen, denn der für 
die Kosten maßgebliche Geschäftswert rich-
tet sich nach der Höhe des konkreten Stamm-
kapitals. Der Mindestgeschäftswert von 25.000 
Euro gilt bei Verwendung des Musterprotokolls 
nicht. Wird hingegen vom Musterprotokoll ab-
gewichen, gelten die allgemeinen Regeln 
zu den Notargebühren. Bei der klassischen 
GmbH bringt die Verwendung des Musterpro-
tokolls keine Kostenersparnis.

e) �Einlagen  
(Bareinlagen und Sacheinlagen)

Bei der Unternehmergesellschaft (haftungsbe-
schränkt) muss das Stammkapital vor der An-
meldung der Gesellschaft in voller Höhe und 
in bar aufgebracht werden. Sacheinlagen sind 
ausgeschlossen.

Bei der klassischen GmbH können Sachein-
lagen vereinbart werden. Sie müssen vor der 
Anmeldung der Gesellschaft geleistet sein. 
Verdeckte Sacheinlagen sind unzulässig. Von 
einer sogenannten verdeckten Sacheinla-
ge spricht man, wenn der Gesellschafter for-
mal eine Bareinlage schuldet, aber bereits 
vereinbart ist, dass die Gesellschaft dem Ge-
sellschafter z. B. einen Gegenstand, etwa ein 
Fahrzeug, abkauft. Wirtschaftlich betrachtet 
wurde hier das Fahrzeug als Sacheinlage ein-
gebracht. Der Geschäftsführer muss eine sol-
che Abrede bei der Anmeldung der Gesell-
schaft offen legen, sonst macht er sich strafbar. 
Es gibt aber auch Fälle, in denen unwissentlich 
eine verdeckte Sacheinlage statt einer Barein-
lage erbracht wird. In diesen Fällen hilft das 
neue Recht:

Wird die verdeckte Sacheinlage nachträglich 
aufgedeckt, muss der betroffene Gesellschaf-
ter seine Bareinlage zwar grundsätzlich in vol-
ler Höhe aufbringen. Der ursprüngliche Wert 
der Sacheinlage – den der Gesellschafter frei-
lich beweisen muss – wird aber auf die Barein-
lagepflicht angerechnet.

Ist bei der klassischen GmbH eine Bareinlage 
vereinbart, muss vor Anmeldung mindestens 
ein Viertel der Summe einbezahlt werden. Zu-
sammen mit einer etwaigen Sacheinlage muss 
mindestens die Hälfte des Mindeststammka-
pitals vor der Anmeldung der Gesellschaft er-
bracht werden, also mindestens 12.500 Euro.

f) Sitz der Gesellschaft
Die GmbH muss ihren Satzungssitz im Inland 
haben. Verwaltungssitz und Betrieb können 
sich auch an einem anderen Ort befinden, die-
ser kann auch im Ausland liegen.

ISSN 1861- 6704 Prakt. Arb.med. 2009; 17: 27



Praktische Arbeitsmedizin

28

g) Verwaltungsrechtliche Genehmigungen
Das Eintragungsverfahren bei Gesellschaften, 
deren Unternehmensgegenstand genehmi-
gungspflichtig ist, ist jetzt vollständig von der 
verwaltungsrechtlichen Genehmigung abge-
koppelt. Das betrifft zum Beispiel Handwerks- 
und Restaurantbetriebe oder Bauträger, die 
eine gewerberechtliche Erlaubnis brauchen. 
GmbHs müssen nun wie Einzelkaufleute und 
Personenhandelsgesellschaften keine Geneh-
migungsurkunden mehr beim Registergericht 
einreichen. Die verwaltungsrechtliche Geneh-
migungspflicht bleibt aber bestehen.

h) Bestellungsverbote für Geschäftsführer
Jede GmbH muss mindestens einen Ge-
schäftsführer haben. Geschäftsführer kann nur
eine natürliche und unbeschränkt geschäfts-
fähige Person sein. Als Geschäftsführer kann
für die Dauer von fünf Jahren nicht bestellt 
werden, wer wegen einer vorsätzlichen Straf-
tat der Insolvenzverschleppung, eines Bank
rottdeliktes, falscher Angaben, unrichtiger 
Darstellung oder auf Grund allgemeiner Straf-
tatbestände mit Unternehmensbezug, insbe-
sondere Betrug und Untreue, verurteilt wurde. 
Bei den letztgenannten allgemeinen Straftat-
beständen gilt dies erst ab einer Verurteilung 
zu einer Freiheitsstrafe von mindestens einem 
Jahr. Das Bestellungsverbot gilt auch bei Ver-
urteilungen im Ausland wegen vergleichbarer 
Straftaten. Als Geschäftsführer ausgeschlos-
sen ist schließlich, gegen wen ein Berufs- oder 
Gewerbeverbot verhängt wurde, das mit dem 
Unternehmensgegenstand der Gesellschaft 
übereinstimmt.

Gesellschafter, die vorsätzlich oder grob fahr-
lässig einer Person, die nicht Geschäftsführer 
sein kann, die Führung der Geschäfte überlas-
sen, haften der Gesellschaft für Schäden, die 
diese Person der Gesellschaft zufügen.

i) Anmeldung zum Handelsregister
Für die Anmeldung der GmbH zum Handelsre-
gister müssen folgende Unterlagen vorgelegt 
werden:

• der Gesellschaftsvertrag,
• �die Legitimation der Geschäftsführer, sofern 

diese nicht bereits im Gesellschaftsvertrag 
genannt sind,

• �eine unterschriebene Liste der Gesellschafter 
mit Namen, Vornamen, Geburtsdatum und 
Wohnort der Gesellschafter sowie den Nenn-
beträgen und den laufenden Nummern der 
von jedem Gesellschafter übernommenen 
Geschäftsanteile,

• �falls Sacheinlagen geleistet worden sind, die 
Verträge, die den Festsetzungen zugrunde 
liegen oder zu ihrer Ausführung geschlossen 
worden sind, und der Sachgründungsbericht,

• �wenn Sacheinlagen vereinbart sind, Unter-
lagen darüber, dass der Wert der Sachein-
lagen den Betrag der dafür übernommenen 
Stammeinlagen erreicht.

In der Anmeldung ist zu versichern, dass auf 
jeden Geschäftsanteil mindestens ein Viertel, 
insgesamt mindestens 12.500 Euro, geleis
tet wurde und dem Geschäftsführer zur freien 
Verfügung steht. Zudem ist zu versichern, dass 
keiner der Gründe vorliegt, die der Bestellung 
als Geschäftsführer entgegenstehen.

Das Registergericht kann nur dann die Vorlage 
von Einzahlungsbelegen oder sonstigen Nach-
weisen verlangen, wenn es erhebliche Zwei-
fel hat, ob das Kapital ordnungsgemäß auf-
gebracht wurde. Bei Sacheinlagen wird die 
Werthaltigkeitskontrolle durch das Registerge-
richt auf die Frage beschränkt, ob eine „nicht 
unwesentliche“ Überbewertung vorliegt. Nur 
bei entsprechenden Hinweisen kann damit im 
Rahmen der Gründungsprüfung eine externe 
Begutachtung veranlasst werden.

Schließlich muss in das Handelsregister eine 
inländische Geschäftsanschrift der Gesell-
schaft eingetragen werden. Wenn unter dieser 
eingetragenen Anschrift eine Zustellung an die 
Gesellschaft (auch durch Niederlegung) fak-
tisch unmöglich ist, kann ein Gläubiger unter 
erleichterten Voraussetzungen eine öffentliche 
Zustellung im Inland bewirken.

3) Die werbende GmbH
a) Haftung
Den Gläubigern gegenüber haftet die Gesell-
schaft unbeschränkt mit ihrem Gesellschafts-
vermögen.

Die Gesellschafter haften grundsätzlich nicht 
mit ihrem privaten Vermögen, es sei denn sie 
haben Verbindlichkeiten der Gesellschaft per-
sönlich abgesichert, z. B. durch Bürgschaften 
oder Schuldbeitritt. Sie können ferner in die 
persönliche Haftung geraten, wenn sie ge-
gen das GmbH-Recht verstoßen, insbeson-
dere wenn sie sich zu Lasten der GmbH be-
reichern (Existenzvernichtung, Entnahme des 
Haftkapitals) oder wenn sie keinen Insolvenz
antrag stellen und kein Geschäftsführer vor-
handen ist.

Die Geschäftsführer haften persönlich, wenn 
sie ihre Pflichten als gewissenhafter Ge-
schäftsleiter verletzen. Außerdem geraten sie 
in die persönliche Haftung, wenn sie bei Insol-
venzreife der GmbH keinen Insolvenzantrag 
stellen, in dieser Situation Zahlungen zu Las
ten der GmbH leisten oder sich an einer Aus-
plünderung der GmbH zugunsten der Gesell-
schafter beteiligen.

b) Insolvenzantragspflicht
Wird die Gesellschaft zahlungsunfähig und/
oder überschuldet, so sind die Geschäftsfüh-
rer verpflichtet, ohne schuldhaftes Zögern, 
spätestens aber innerhalb von drei Wochen, 
Insolvenzantrag zu stellen. Gibt es keinen 
Geschäftsführer, so trifft diese Pflicht die Ge-
sellschafter.
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